
Rubrik: Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wesertal (Veröffentlichung zum 10.11.2023) 
 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Wesertal 

a) Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 6 „Im Sauren Kampe II“, Ortsteil Oedelsheim 
b) 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wesertal 

hier: Aufstellungsbeschlüsse und Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren gem. § 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wesertal hat am 14.12.2022 bzw. 28.09.2023 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans (B-Plan) Nr. 6 „Im Sauren Kampe II“, Ortsteil Oedelsheim sowie am 28.09.2023 die Aufstellung der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Diese Beschlüsse werden hiermit bekannt gemacht. Die Verfahren werden als 
zweistufige Beteiligungsverfahren mit Umweltbericht durchgeführt, der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfah-
ren geändert. 
Ziel Aufstellung des B-Plans und der Änderung des FNPs ist die planungsrechtliche Vorbereitung eines neuen Wohn-
gebietes am südöstlichen Ortsrand von Oedelsheim. Der derzeit weitgehend landwirtschaftlich genutzte Geltungs-
bereich soll dazu in „Wohnbauflächen“, „Straßenverkehrsflächen“, „Grünflächen“ und „Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ geändert werden. 
 
Die Vorentwürfe des B-Plans sowie der Änderung des FNPs bestehend aus textlichen und zeichnerischen Festset-
zungen sowie die Begründungen mit Umweltbericht werden im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

20. November 2023 bis einschließlich 22. Dezember 2023 
 
im Rathaus der Gemeinde Wesertal, Bauamt, Am Mühlbach 15 während der Dienststunden Mo. - Fr. von 8.30 h bis 
12.00 h, Mo. + Di. von 13.30 h bis 15.00 h und Do. von 13.30 h bis 18.00 h zur Einsicht für jede/n öffentlich ausge-
legt. Darüber hinaus sind diese Bekanntmachung sowie die Planunterlagen vor Beginn der Veröffentlichungsfrist auf 
dem Internetportal der Gemeinde Wesertal einzusehen unter: https://www.gemeinde-wesertal.de/verwaltung/aktuel-
les/amtl-bekanntmachungen/. 
 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist besteht für jede/n die Möglichkeit, die ausliegenden Unterlagen im 
Internet bzw. im Bauamt der Gemeinde einzusehen und schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen und Hinweise 
zu den Planentwürfen mitzuteilen. Eine vorherige telefonische Anmeldung der Einsichtnahme bei der Gemeinde We-
sertal bzw. eine schriftliche Eingabe werden empfohlen. Die Einsendung schriftlicher Anregungen und Hinweise sind 
elektronisch an die Gemeinde unter rathaus@gemeinde-wesertal.de bzw. per Briefpost an das Bauamt der Ge-
meinde Wesertal, Am Mühlbach 15, 34399 Wesertal zu richten, der Eingang hat bis spätestens 22.12.2023 zu erfol-
gen. Über die Berücksichtigung der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen entscheidet die Gemeindevertretung 
durch Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über die Aufstellung unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Die Lage der identischen Geltungsbereiche zur Aufstellung des B-Plans und Änderung des FNPs ist nachstehender 
Übersichtskarte zu entnehmen. 
 

 
 
Wesertal den 06.11.2023, Cornelius Turrey, Bürgermeister 


